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Mitteilung 

 

Transparente Verwaltung – Überprüfung und Bestätigung der Veröffentlichungspflichten 

 

Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 

sehr geehrte Mitglieder der Kontrollorgane, 

 

die staatliche Antikorruptionsbehörde ANAC hat mit Beschluss Nr. 213 vom 23. April 2024 jene Bereiche der 

Veröffentlichungspflichten auf der Sektion „Transparente Verwaltung“ festgelegt, deren Einhaltung die unab-

hängigen Bewertungsorgane (sog. „Organismi indipendenti di valutazione“, OIV) oder Organe mit ähnlichen 

Funktionen der jeweiligen Körperschaft überprüfen und bestätigen müssen. 

Siehe: https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-213-del-23-aprile-2024  

 

In den autonomen Schulen nehmen die Kontrollorgane der Schulen laut Artikel 33 ff. des Dekrets des Landes-

hauptmanns Nr. 38/2017 diese Überprüfungs- und Bestätigungsaufgaben wahr. 

 

Gemäß Beschluss der ANAC Nr. 213/2024 müssen die Kontrollorgane die Einhaltung der Veröffentlichungs-

pflichten mit Stichtag 31. Mai 2024 in den folgenden Bereichen überprüfen und bestätigen: 

- Berater und Mitarbeiter, 

- Performance, 

- Kontrollierte Körperschaften, 

- Subventionen, Zuschüsse, Beihilfen und wirtschaftliche Vergünstigungen, 

- Liegenschaften und Vermögensverwaltung, 

- Kontrollen über die Verwaltung und Beanstandungen, 

- Erbrachte Dienstleistungen, 

- Zahlungen der Verwaltung, 

- Raumplanung und Raumordnung. 

 

Die Überprüfung und Bestätigung der Einhaltung der Veröffentlichungspflichten sind mit der von der ANAC 

zur Verfügung gestellten Webanwendung vorzunehmen. 

Der Zugang zum online-Dienst „Attestazioni degli OIV in materia di assolvimento agli obblighi di pubbli-

cazione“ erfolgt über die Internetseite der ANAC: 

https://www.anticorruzione.it/-/attestazioni-degli-oiv-in-materia-di-assolvimento-agli-obblighi-di-pubblicazione  
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Auf dieser Seite ist auch eine Reihe von Handbüchern und Anweisungen zur Nutzung dieser Webanwendung 

zu finden. 

 

Der Zugang zu dieser Webanwendung ist nach der (1) Registrierung im Benutzerregistrierungs- und -Profilie-

rungssystem der ANAC und der (2) Beantragung der Aktivierung des „OIV“-Profils durch ein Mitglied des Kon-

trollorgans möglich. 

 

Konkret sind dafür die folgenden Schritte zu befolgen: 

 

1. Ein Mitglied des Kontrollorgans muss sich auf der ANAC-Seite https://www.anticorruzione.it/-/servizio-

di-registrazione-e-profilazione-utenti registrieren. Dazu benötigt es u.a. den Link der Webseite der 

Schule, auf welcher die jeweiligen Namen der Mitglieder des Kontrollorgans der Schule sowie das 

entsprechende Ernennungsdekret veröffentlicht sind.  

2. Nachdem sich ein Mitglied des Kontrollorgans auf dem Portal der ANAC angemeldet hat, erhält die 

betreffende Schule eine Mitteilung mittels PEC, in welcher sie dazu aufgefordert wird, die Registrie-

rung zu validieren. Erst nach der Validierung ist die Registrierung abgeschlossen. 

3. Die bereits im Vorjahr vorgenommenen Aktivierungen für die betreffende Schule bleiben aufrecht. 

 

 

Die ANAC hat den folgenden Zeitplan für die Überprüfung und Bestätigung der Veröffentlichungspflichten 

festgelegt: 

 

Ab 3. Juni 2024 überprüfen die Kontrollorgane zum Stichtag 31. Mai 2024 die festgelegten 

Veröffentlichungspflichten auf der Sektion „Transparente Verwaltung“ auf 

den Homepages der Schulen. 

Innerhalb 15. Juli 2024  veröffentlicht die zuständige Schulführungskraft die Bestätigung über die Er-

füllung der Veröffentlichungspflichten auf der Sektion „Transparente Verwal-

tung“ auf der Homepage der Schule. 

Ab 2. Dezember 2024 überprüfen die Kontrollorgane zum Stichtag 30. November 2024, ob die feh-

lende bzw. teilweise Veröffentlichung der Daten und Informationen richtig-

gestellt oder vervollständigt wurde (Monitoring). 

Innerhalb 15. Jänner 2025 veröffentlicht die zuständige Schulführungskraft die Bestätigung über die Er-

füllung der Veröffentlichungspflichten auf der Sektion „Transparente Verwal-

tung“ auf der Homepage der Schule. 

 

 

Um sowohl die Schulen bei der Erfüllung ihrer Veröffentlichungspflichten als auch die Mitglieder der Kontroll-

organe bei der Überprüfung derselben zu unterstützen, wurde ein Raster ausgearbeitet, der die Veröffentli-

chungspflichten wiedergibt, die laut Beschluss der ANAC Nr. 213 vom 23. April 2024 überprüft werden müs-

sen.  

Der Raster besteht aus mehreren Spalten: 

- Die 1. Spalte ganz links entspricht den Makrofamilien des von der ANAC zur Verfügung gestellten 

Erhebungsbogens, 

- die 2. Spalte gibt die jeweilige Veröffentlichungspflicht an, 

- die 3. Spalte führt den Inhalt dieser Veröffentlichungspflicht an und enthält konkrete Hinweise zur 

Erfüllung und zur Überprüfung der jeweiligen Veröffentlichungspflicht, 

- die 4. Spalte enthält allfällige, nützliche Anmerkungen. 

 

Ich übermittle Ihnen diesen Raster als Anlage zu dieser Mitteilung. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz der Schulen 

Gustav Tschenett 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 

 

 

Anlagen:  

• Beschluss der ANAC Nr. 213 vom 23. April 2024 

• Erhebungbogen („1. Scheda Rilevazioni Pubbliche Amministrazioni“ - fac simile) 

• Raster für die Erfüllung und Veröffentlichungspflichten gemäß Beschluss der ANAC Nr. 213/2024 
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